
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung    
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Wie kann eine Bauabnahme erfolgen?

Recht

2. Wie kann eine Bauab-
nahme erfolgen?

Autoren: Dr. Christian Voit, Martin Loderer

Der Auftraggeber billigt bei der Abnahme die Werk-
leistung des Auftragnehmers und erkennt damit des-
sen Arbeiten als im Wesentlichen vertragsgemäß an.
Die Abnahme ist (nach überwiegender Ansicht) von
der rechtlichen Einordnung her eine rechtsgeschäfts-
ähnliche Handlung des Auftraggebers. Die Abnahme
kann für den BGB-Bauvertrag durch drei unterschied-
liche Abnahmearten erfolgen:

• ausdrückliche Abnahme, siehe ► Kapitel 2.1
• schlüssige (= konkludente bzw. stillschweigende)

Abnahme, siehe ► Kapitel 2.2
• Abnahme durch Fristablauf (= fiktive Abnahme),

siehe ► Kapitel 2.3

Diese Abnahmeformen gelten auch für den VOB-Bau-
vertrag, werden dort aber durch spezielle Abnahme-
arten ergänzt (vgl. ► Kapitel 2.4).

Das BGB schreibt für die Abnahme weder ein
bestimmtes Verfahren noch eine konkrete Form vor.
Ist bauvertraglich nichts Besonderes vereinbart, kann
die Abnahme also auch mündlich erfolgen. Schon zu
Beweiszwecken ist für den Auftraggeber und den
Auftragnehmer immer eine schriftliche Dokumenta-
tion der Abnahme in einem Abnahmeprotokoll zu
empfehlen.
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Ausdrückliche Abnahme

Recht

Praxistipp

Über jede Abnahme sollte ein Abnahmeprotokoll
angefertigt werden. In das Abnahmeprotokoll sind
zumindest der Abnahmezeitpunkt, die anwesen-
den Personen, Mängel, fehlende Restleistungen
und Erläuterungen der Beteiligten sowie Vertrags-
strafenvorbehalte und die Abnahmeerklärung bzw.
die Abnahmeverweigerung aufzunehmen. Schließ-
lich sollte das Abnahmeprotokoll von allen Betei-
ligten unterzeichnet werden. Nur so lassen sich
Mängelrügen, Vertragsstrafenvorbehalte, Abnah-
meverweigerung und Beginn der Mängelgewähr-
leistungsfrist ausreichend sicher und klar bewei-
sen. Ein Mangelvorbehalt im Abnahmeprotokoll
belässt die Beweislast für diesen Mangel – trotz
der Abnahme der Gesamtleistung – beim Auftrag-
nehmer.

2.1 Ausdrückliche Abnahme

Bei der ausdrücklichen Abnahme erklärt der Auftrag-
geber gegenüber dem Auftragnehmer direkt die
Abnahme der Werkleistungen. Bestes Beispiel hierfür
ist die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls durch
den Auftraggeber. Andere Formen der ausdrückli-
chen Abnahme sind Aussagen des Auftraggebers
nach der Fertigstellung der Arbeiten des Auftragneh-
mers, er (Auftraggeber) sei mit dem Auftragnehmer
zufrieden, die Arbeiten seien in Ordnung, der Auf-
tragnehmer habe seine Aufgabe gut gemacht, er
(Auftraggeber) könne jetzt in das Bauvorhaben ein-
ziehen usw. Derartige Aussagen sind z. B. in Gesprä-
chen, Telefonaten, Anschreiben oder E-Mails möglich.
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Schlüssige Abnahme

Recht

2.2 Schlüssige (= konkludente
bzw. stillschweigende)
Abnahme

Die ausdrückliche und schriftlich dokumentierte
Abnahme ist trotz ihrer Vorteile für den Auftraggeber
und den Auftragnehmer bei vielen Bauvorhaben in
der Baupraxis die Ausnahme. Häufig wird die
Abnahme vergessen oder gar vom Auftraggeber
(bewusst oder unbewusst) vereitelt. Dies gilt umso
mehr für diejenigen Bauvorhaben, bei denen später
Streit entsteht – und sei es erst bei der Rückgabe der
Gewährleistungsbürgschaften. In diesem Fall muss
untersucht werden, ob, und wenn ja, zu welchem
Zeitpunkt der Auftraggeber durch sein Verhalten eine
Abnahme zum Ausdruck gebracht hat. Dass dies
nicht immer einfach ist und zumeist mit erheblichen
Problemen für den Unternehmer einhergeht, wird
jeder Baupraktiker bestätigen können. Welche sind
nun diese Verhaltensweisen des Bauherrn, die auf
eine Abnahme schließen lassen?

Eine stillschweigend vom Auftraggeber erklärte
Abnahme setzt voraus, dass der Auftraggeber durch
sein vom Willen getragenes Verhalten die Bauleistun-
gen des Auftragnehmers diesem gegenüber aner-
kennt. Hieraus wird auch gleich der Unterschied zur
fiktiven Abnahme deutlich: Die stillschweigende
Abnahme setzt ein bestimmtes Verhalten des Auf-
traggebers und dessen Abnahmewillen voraus. Die
fiktive Abnahme verlangt nur ein bestimmtes Verhal-
ten (Tun oder Lassen) des Auftraggebers und gerade
keinen Abnahmewillen.
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Das Baustellenhandbuch der Abnahme 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5840

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
mailto:service@forum-verlag.com
http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5840
http://www.forum-verlag.com
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